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Bio-Lebensmitteln sehr am Herzen, und
ich möchte Gastronomen die Hemmun-
gen vor der Kontrolle nehmen.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass 
es beim Einsatz des kostenlosen ABG-
Siegels auf Speiseplan und Werbepapie-
ren, rechtliche Vorgaben gibt. Meine Kon-
trollorInnen und ich stehen Ihnen gerne
hilfreich zur Seite.

Ihre Hauptbetreuerin

Sabine Taudes

iebe Bio-Freunde!
Wie ich schon in den

vergangen Ausgaben
angekündigt habe, wird
die Küchenzertifizierung
auf eine rechtliche Basis
gestellt. Mit 01.07.2009
besteht in Österreich für jede Verpfle-
gungseinrichtung mit Hinweis auf biolo-
gische Lebensmittel die Pflicht zur Bio-
Zertifizierung. Falls Sie in Ihrer Gemeinde
oder Region Informationsveranstaltungen
zu diesem Thema halten wollen, stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung. Mir liegt die
Aufklärung über den richtigen Einsatz von
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ie schon lange angekündigt, gilt ab
01. Juli 2009 die Kontrollpflicht

für Gastronomen, welche dem Gast
gegenüber „Bio“ kommunizieren. In der
IV. Auflage des Österreichischen Lebens-
mittelbuches vom 22.9.2008 wurde das
Codexkapitel A8 um die Regelung in
Küchenbetrieben erweitert und einheit-
lich festgelegt. So unterliegt jedes Unter-
nehmen, welches Bio in der Speisekarte
oder beim Buffet, auf Werbefoldern,
Homepages oder durch die Unterneh-
mensbezeichnung kommuniziert, dem
gesetzlichen Überprüfungsverfahren
durch eine anerkannte Kontrollstelle.
Für Sie, als bereits zertifizierten Betrieb,
ändert sich im Hinblick auf den Kon-

trollablauf nichts. Die Gesetzgebung hat
sich dem bereits vorhandenen System
sehr angepasst. Aber Achtung: Es gibt
erhöhte Dokumentationspflicht und
genaue Produktionsvorschriften sowie
Reinigungsmaßnahmen bei paralleler
Verfügbarkeit von ein und derselben Zu-
tat in biologischer und konventioneller
Qualität. Daher empfehle ich, sich für
eine der beiden Qualitäten zu entschei-
den und so ein Vermischungsrisiko von
vornherein auszuschließen. Zusammen-
fassend bringt die verpflichtende Bio-
Kontrolle allen Beteiligten einen positi-
ven Effekt: Den Konsumenten bringt die
Bio-Zertifizierung nun eine erweiterte
Sicherheit beim Genuss von Bio-Produk-

W
Kontrollpflicht bei Bio in der Küche

ten. Für die Küchenunternehmen gibt es
nun genaue Vorgaben in der Umsetzung
von Bio, an die sie sich halten können, und
die Kontrollstellen überprüfen nach einem
einheitlichen Rechtssystem. Den genauen
Gesetzestext finden Sie auf unserer
Homepage: www.abg.at/de/richtlinien
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as Siegel der Austria Bio Garantie
wird sehr gerne zu Werbezwecken

auf Menükarten, Tischaufstellern oder
auf Bio-Komponentenlisten verwendet.
Das Signet wird auf Anfrage per E-Mail
zugesandt und die Nutzung ist kosten-
los. Allerdings muss die Verwendung,
durch Übermittlung einer Muster-
Auslobung mit der Kontrollstelle abge-
sprochen werden. Grundsätzlich darf
das Signet nur mit einem „Hinweis“ auf
die Kontrolltätigkeit der ABG… oder

einem ähnlichen Text verwendet wer-
den. Hierzu folgende Bespiele: 

• „Unser Bio-Teil-/Vollsortiment wird
durch die Austria Bio Garantie zerti-
fiziert.“

• „Die Bio-Zutaten unserer Küche wer-
den durch die Austria Bio Garantie
überprüft.“

• „Unsere Bio-Speisen werden durch
regelmäßige Kontrollen der Austria
Bio Garantie überprüft.“

D
ABG-Signet als Werbemittel

• „Wir garantieren unsere Bio-Qualität
durch die Zertifizierung der Austria
Bio Garantie.“
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b 1. Juli bieten wir für Gastronomie
und Großküchen Bio-Urkunden für

Werbe- und Präsentationszwecke an. 
Diese Urkunde hat kein „Gültigkeits-
datum“ und ersetzt auch nicht Ihre 
Zertifikate. Sie erhalten diese wie ge-
wohnt zugesandt. Sie ist färbig, hat 
das Format A3 (29,7cm x 42 cm), ist

personalisiert und bestätigt, dass Ihr
Betrieb im Biobereich tätig ist. Sie 
können die Bio-Urkunde bei uns zum
Preis von € 11,– (inkl. Portospesen, excl.
10% MwSt.) anfordern, am besten 
online unter 
www.abg.at/Bestellungen/
Onlinebestellungen. 

A
Bio-Urkunden für Präsentationszwecke

m Samstag, den 25.04.2009 veran-
staltet der Verein Dorferneuerung

Enzersfeld bei Wien gemeinsam mit
Slow Food Weinviertel und der Austria
Bio Garantie einen Biobauern-Markt-
tag. 10 Landwirte aus dem Wein- und
Waldviertel werden ihre Bio-Spezialitä-
ten präsentieren und sie zum Verkauf

anbieten. Unterstützung bekommt die
Veranstaltung durch die Infostände der
BIO AUSTRIA, dem Verein der Biohotels

A
Biobauern-Markttag

eben dem Bio-Teilsortiment werden
immer häufiger auch gerne Bio-

Speisen angeboten. Nachdem man alle
Hauptzutaten in biologischer Qualität
verfügbar hat, fehlen meist nur noch
ein paar Kräuter oder Gewürze, die dem
Gericht den Bio-Status verleihen. Leider
kommt es oft zur fälschlichen Annahme,
dass ja sowieso nur 95% aller Zutaten
bio sein müssen und daher die Würze
der Speise vernachlässigbar ist. Dies ist
aber nicht korrekt! Die restlichen 5%
dürfen nicht nach Belieben eingesetzt

werden, sondern sind natürlich auch
geregelt. Zu finden sind diese im An-
hang VIII. und IX. der seit 01.01.2009
geltenden EU-Bio-VO 834/2007 idgF. Sie
werden feststellen, dass dort nur weni-
ge konventionelle Zutaten und Zusatz-
stoffe erlaubt sind und dass zum Bei-
spiel Gewürze wie Basilikum, Kresse oder
Kümmel aus 100% biologischer Land-
wirtschaft eingesetzt werden müssen.
Die Austria Bio Garantie hat deshalb
speziell für Küchen, welche zusätzlich
einen kleinen Kräutergarten bewirt-
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Küchen- und Kräutergartenzertifizierung
aus einer Hand

schaften, ein sehr preisgünstiges Kom-
bingebot entwickelt. Gerne informiere
ich Sie.

roße Meinungsverschiedenheiten
gibt es derzeit bei der Anerkennung

von „Bio“-Fischen. Aus rechtlicher Sicht
ist zwar die Aquakultur in der neuen
EU-Bio-Verordnung verankert, aller-
dings werden die dafür notwendigen
Durchführungsbestimmungen, nach wel-

tifizierte Wasserlebewesen. Selbst wenn
es für diese Lebensmittel ein Bio-Zerti-
fikat gibt, müssen dennoch weiterhin
die Fische durch eine Fußnote, einem
Sternchen oder Ähnlichem mit einem
Hinweis auf die oben genannte Richt-
linie gekennzeichnet werden.

G
Bio-Fisch-Kennzeichnung

und der Umweltberatung NÖ. Der Biohof
Adamah verwöhnt uns mit einem saiso-
nalen Bio-Buffet. 

O
rig

in
al

gr
öß

e 
A3

Fo
to

: B
M

LF
U

W

chen kontrolliert wird, erst 2010 erwar-
tet. Kurz gesagt gibt es bis zu deren Ver-
öffentlichung keine Bio-Fische gemäß
EU-Bio-Verordnng, sondern nur nach
dem privatrechtlichen Standard wie 
z. B. der BIO AUSTRIA oder Naturland
oder der einzelstaatlichen Richtlinie, zer-


